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Änderung (Fortschreibung) der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Übertra-
gung der Aufgaben des Personenstandswesens zwischen der Gemeinde Bad Rothen-
felde und der Stadt Dissen a.T.W. aus dem Jahre 2013 

Sehr geehrter Herr Rehkämper, 

die vorgelegte Änderung (Fortschreibung) der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die 
Übertragung der Aufgaben des Personenstandswesens zwischen der Gemeinde Bad Rot-
henfelde und der Stadt Dissen a.T.W. wird genehmigt. 

Begründung:  

Gem.  § 2 Abs. 5 S. 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 Nr. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) sind Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit 
nach dem NKomZG, soweit sie die Übertragung einer Aufgabe betreffen, genehmigungs-
pflichtig. Dies gilt  gem.  § 2 Abs. 5 Satz 4 NKomZG entsprechend auch bei Änderung der 
Vereinbarung. 

Die erforderlichen Ratsbeschlüsse über die Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
aus dem Jahre 2013 wurden von beiden Kommunen gefasst. 

Nach den eingereichten Unterlagen liegen die Kriterien für die kommunalaufsichtliche Ge-
nehmigung vor. 

Gegen die Genehmigung der Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bestehen 
keine Bedenken. 
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E) Landkreis Osnabrück Sprechzeiten: 
Am Schölerberg 1 Montag bis Freitag 08:00 bis 13:00 Uhr 
49082 Osnabrück Donnerstag 08:00 bis 16:00 Uhr 

Ansonsten nach Vereinbarung 

Der Landkreis im Internet: 
http://www.lkos.de 



Die beteiligten Kommunen haben die geänderte Zweckvereinbarung entsprechend den für 
ihre Satzungen geltenden Vorschriften öffentlich bekanntzumachen. Ich weise insoweit 
auf § 5 Abs. 6 S. 1 NKomZG, § 10 NKomVG und ggf. die Regelung in Ihrer Hauptsatzung 
hin. 

Hinweis:  
Die einschlägige Kommentierung zum NKomZG (Franke/Weidemann) erläutert, dass die 
Veröffentlichungen einzeln vorzunehmen sind. 

Die Stadt Dissen a.T.W. erhält ebenfalls eine Genehmigungsverfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Lena Tschernow 
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